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Die Probeentnahme kann bei positivem Befund 
mit Einverständnis des Leiters der Bezirks- 
Hygieneinspektion und des Dauerausscheiders auf 
eine Untersuchung im Halbjahr beschränkt, gege
benenfalls auch länger ausgesetzt werden. Bei be
kannten Dauerausscheidern von Erregern im Stuhl 
kann von Urinuntersuchungen abgesehen werden. 
Dies gilt jedoch nicht für die Abschlußunter
suchung. _

§ 8

Entlassung aus der Dauerausscheider-Betreuung

(1) Die Entlassung aus der Betreuung und Streichung 
aus der Dauerausscheider-Kartei erfolgt auf Antrag des 
Leiters der Kreis-Hygieneinspektion oder des Dauer
ausscheiders nach einer Stellungnahme des Leiters der 
epidemiologischen Abteilung des zuständigen Hygiene- 
Institutes des Bezirkes durch Entscheidung des Leiters 
der Bezirks-Hygieneinspektion, wenn die gemäß § 7 
Buchst, c vorgenommenen bakteriologischen Unter
suchungen innerhalb von 2 Jahren sowie die Abschluß
untersuchung gemäß Abs. 2 negativ ausgefallen sind.

(2) Die Abschlußuntersuchung hat stationär oder 
ambulant unter Kontrolle in einer dafür von der Be
zirks-Hygieneinspektion zugelassenen Einrichtung, 
möglichst in einer prophylaktischen Untersuchungs- 
Stelle, in folgender Weise zu erfolgen:

a) Bei Typhus und Paratyphüs A- und B-Daueraus- 
scheidern sind 3 im Abstand von 2 Tagen unter 
Kontrolle entnommene Stuhl- und Urinproben 
und der durch Duodenalsondierung (wenn durch
führbar) gewonnene Gallensaft bakteriologisch zu 
untersuchen.

b) Bei Enteritis-Salmonellen- und Ruhrbakterien
dauerausscheidern sind 3 im Abstand von 1 bis 
2 Tagen unter Kontrolle entnommene Stuhl
proben bakteriologisch zu untersuchen.

§9
Erneute Ausscheidung bei einem 

ehemaligen Dauerausscheider

Wird bei bakteriologischen Untersuchungen eines 
ehemaligen Dauerausscheiders ein positiver Befund des 
bisherigen Erregertyps erhoben, ist dieser erneut als 
Dauerausscheider zu erfassen.

§10
Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung 
in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Fünfte Durchführungs
bestimmung vom 20. Oktober 1964 zur Verordnung zum 
Schutze gegen übertragbare Krankheiten — Erfassung 
und Überwachung von Personen, die Ausscheider von 
krankheitserregenden Darmbakterien sind — (GBl. II 
S. 845) außer Kraft.

Berlin, den 27. Juli 1970

Der Minister für Gesundheitswesen
I. V.: Prof. Dr. med. habil. M e c k  l i n g e r  

Staatssekretär

Berichtigung
Das Ministerium für Kultur weist darauf hin, daß 

die Anordnung von 10. Juni 1970 über die berufliche 
und materielle Perspektive der aus beruf.s- oder alters- 
bedingten Gründen ausscheidenden Ballettmitglieder 
(GBl. II S. 416) wie folgt zu berichtigen ist:

Im § 2 Abs. 2, zweiter Unterabsatz, sind die Worte 
„örtlichen Ämter für Berufsberatung“ zu ersetzen durch 
„Ämter für Arbeit“.
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